
 

Beitrittserklärung Fashion Net Düsseldorf e.V. 
Ich möchte/wir möchten die Ziele und Aufgaben von „Fashion Net Düsseldorf e.V.“ unterstützen und 
beantrage(n) hiermit die Mitgliedschaft. 
 
Die Vereinssatzung sowie die Beitragsordnung habe ich zur Kenntnis genommen und erkläre hierzu 
mein Einverständnis.  
 
Mit der Veröffentlichung meines Namens / Unternehmens als Förderer von „Fashion Net Düsseldorf 
e.V.“ bin ich einverstanden:       Ja   Nein 
 
Der Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich 
für Einzelpersonen, Unternehmen, Verbände, Organisationen und andere juristische und natürliche 
Personen    € 120,00 
für Schüler, Studenten, Auszubildende, Zivildienstleistende, Wehrpflichtige und Familienangehörige 
von Mitgliedern  €   60,00 
 
Unternehmen / Organisation:           

Name, Vorname:             

Straße:              

PLZ , Ort:              

Land:               

Telefon:              

E-Mail:               

Nach Erhalt der Mitgliedschaftsbestätigung zahle ich den fälligen Betrag für das laufende Jahr auf das 
Konto Nr.: 1005512023 bei der Stadtsparkasse Düsseldorf, BLZ: 300 501 10  
 
Ort, Datum         Unterschrift: 
 
              
 
Hiermit erteile ich  „Fashion Net Düsseldorf e.V.“ eine Einzugsermächtigung und ermächtige „Fashion 
Net Düsseldorf e.V.“, einmal im Jahr von meinem Konto den Mitgliedsbeitrag abzubuchen. 
 
Kontoinhaber:          

Geldinstitut:          

Bankleitzahl:         

Kontonummer:         

Ort, Datum, Unterschrift:            
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Satzung für den Verein „Fashion Net Düsseldorf“  
(im Folgenden „Verein“ genannt) 

 

§ 1 - Name, Sitz, Geschäftsjahr 

1. Der Verein führt den Namen „Fashion Net Düsseldorf“. Er soll in das Vereinsregister eingetragen 
werden; nach der Eintragung lautet der Name „Fashion Net Düsseldorf e.V.“ 

2. Der Verein hat seinen Sitz in Düsseldorf. 

3. Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. 

 

§ 2 - Zweck, Zweckverwirklichung, Aufgaben 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
"Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 

2. Der Zweck des Vereins ist die Förderung von Kunst und Kultur, durch Förderung des Modestand-
ortes Düsseldorf in seiner Vielfalt, seiner kulturellen, künstlerischen und gesellschaftlichen sowie 
seiner interdisziplinären Bedeutung. 

3. Dazu sollen die verschiedensten Akteure am Modestandort, u.a. die Igedo Company, die Messe Düs-
seldorf, Düsseldorf Fashion House, Fashion Square, weitere Showroom- und Modecenterbetreiber, 
der Einzelhandel, der Designbereich, Organisationen, Unternehmen und Personen aus dem Bereich 
der Mode und von Komplementärbereichen gemeinsam Ideen erarbeiten und diese umsetzen. Dazu 
gehören 

 der kulturelle und gesellschaftliche Austausch mit weiteren Akteuren, Organisationen und 
Gruppen, die eine Affinität zum Modestandort Düsseldorf aufweisen, 

 die Vernetzung und Bündelung verschiedenster Akteure am Modestandort Düsseldorf, 

 die nationale und internationale Präsentation des Modestandortes Düsseldorf sowie der inter-
nationale Austausch, 

 die Gewinnung weiterer Akteure, Organisationen, Unternehmen und Personen für den Mode-
standort, 

 die Koordinierung verschiedenster Akteure und Maßnahmen am Modestandort, 

 die Verbesserung der Rahmenbedingungen am Modestandort Düsseldorf, 

 die Initiierung und Umsetzung von Maßnahmen und Projekten zur Stärkung des Modestand-
ortes Düsseldorf und 

 die Intensivierung des Informationsaustausches zwischen allen Beteiligten. 
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4. Der Verein erfüllt die sich aus dieser Satzung ergebenden Aufgaben selbst. Soweit er diese Aufgaben 
nicht selbst wahrnimmt, kann er sich Hilfspersonen bedienen oder seine Mittel anderen, ebenfalls 
steuerbegünstigten Körperschaften zur Verfügung stellen, wenn mit diesen Mitteln Maßnahmen im 
Sinne des Vereinszwecks gefördert oder realisiert werden. 

5. Die Körperschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
Mittel der Körperschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Es darf kei-
ne juristische oder natürliche Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Unterstützungen, Zuwendungen oder Vergütungen begünstigt wer-
den. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der Körperschaft. 

 

§ 3 - Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft ist freiwillig. Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person werden, die 
den Zweck des Vereins unterstützen möchte. Anträge auf Erwerb der Mitgliedschaft sind schriftlich 
zu stellen. Über die Anträge entscheidet der Vorstand. Bei Ablehnung des Antrags ist der Verein 
nicht verpflichtet, den Antragstellenden die Gründe mitzuteilen. 

2. Die Mitgliedschaft kann als ordentliche oder als fördernde Mitgliedschaft erworben werden. Durch 
Beschluss der Mitgliederversammlung kann eine Ehrenmitgliedschaft verliehen werden. Der Jah-
resbeitrag für ordentliche Mitglieder wird durch die Mitgliederversammlung beschlossen (Beitrags-
ordnung).Der Jahresbeitrag für fördernde Mitglieder wird im Einvernehmen mit ihnen durch Be-
schluss des Vorstands festgesetzt. Ehrenmitglieder sind von der Pflicht zur Zahlung von Mitglieds-
beiträgen befreit. 

3. Die Mitglieder verpflichten sich, den Zweck und die Aufgaben des Vereines im Rahmen der jeweili-
gen Möglichkeiten zu unterstützen sowie dem Zweck und den Aufgaben des Vereines zuwider lau-
fende Handlungen zu unterlassen. 

4. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. Der Austritt aus dem Verein hat 
schriftlich und zu Händen des Vorstandes des Vereins zu erfolgen. Der Austritt kann zum Ende ei-
nes jeden Geschäftsjahres mit einer Frist von 3 Monaten erklärt werden. 

5. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes ausgeschlossen werden, wenn es gegen die Be-
stimmungen dieser Satzung verstößt, insbesondere seiner Beitragspflicht trotz schriftlicher Mah-
nung nach Fristablauf nicht nachkommt oder das Ansehen des Vereins gröblich schädigt. Vor dem 
Beschluss ist dem Mitglied die Gelegenheit zu bieten, eine mündliche oder schriftliche Stellung-
nahme abzugeben. Innerhalb einer Frist von 4 Wochen nach Zustellung des Ausschließungsbe-
schlusses steht dem Mitglied ein durch eingeschriebenen Brief an den Vorstand einzulegender Ein-
spruch an die Mitgliederversammlung zu. Der Einspruch hat insoweit aufschiebende Wirkung. Über 
ihn wird im Rahmen der nächsten Mitgliederversammlung entschieden. 
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§ 4 - Organe 

1. Organe des Vereins sind 

a) die Mitgliederversammlung, 

b) der Vorstand, 

c) der Vorsitzende und sein(e) Stellvertreter und 

d) das geschäftsführende Vorstandsmitglied. 

2. Der Verein stellt Organmitglieder im Rahmen der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit von der Haf-
tung frei. Der Freistellungsanspruch besteht nicht, soweit das zur Haftung führende Verhalten bzw. 
Unterlassen vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurde. 

 

§ 5 - Mitgliederversammlung 

1. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal im Jahr statt. Die Einladung muß schriftlich 
erfolgen. Dies kann durch E-Mail, Fax oder normalen Brief erfolgen.  

2. Der Vorstand kann eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen, wenn dies im Inte-
resse des Vereins erforderlich ist oder wenn die Einberufung einer derartigen Versammlung von 1/5 
der Mitglieder schriftlich bei dem Vorstand verlangt wird. Die Einberufungsfrist beträgt 2 Wochen. 

3. Die Mitgliederversammlung ist zuständig für 

a) Entgegennahme des Jahresberichtes und Entlastung des Vorstandes, 

b) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge für die ordentlichen Mitglieder, 

c) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes, 

d) Satzungsänderungen und die Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins sowie 

e) Wahl eines Rechnungsprüfers. 

4. Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung hat der/die Vorsitzende.  

5. Über die Annahme von Beschlussanträgen entscheidet die Mitgliederversammlung mit der Mehr-
heit der abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen. Zur 
Änderung der Satzung ist die Mehrheit von ¾ der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. 

6. Jedes Mitglied hat eine Stimme. 

7. Stimmrechtsübertragungen im Falle der Verhinderung eines Mitgliedes sind zulässig, jedoch kann 
einem Mitglied nicht mehr als eine Fremdstimme übertragen werden. 

8. Auf Vorschlag des Vorstands können außerhalb einer Mitgliederversammlung Beschlüsse auch im 
schriftlichen Verfahren gefasst werden. Beschlüsse sind dann angenommen, wenn mehr als die 
Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen einer Beschlussvorlage zustimmt. 
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9. Beschlüsse sind unter Angabe des Ortes und der Zeit der Versammlung oder des Zustandekommens 
sowie des Abstimmungsergebnisses in einer Niederschrift festzuhalten. Die Niederschrift ist von 
dem geschäftsführenden Vorstandsmitglied zu erstellen und zu unterschreiben. 

 

§ 6 - Vorstand 

1. Der Vorstand besteht mindestens aus dem Vorsitzenden, zwei stellvertretenden Vorsitzenden sowie 
dem geschäftsführenden Vorstandsmitglied. Der Vorstand wird für die Dauer von zwei Jahren ge-
wählt; er bleibt auch nach Ablauf seiner Amtszeit bis zur Neuwahl im Amt. Aus wichtigem Grund 
kann der Vorstand während einer laufenden Amtszeit Vorstandsmitglieder kooptieren. Die koop-
tierten Vorstandsmitglieder bedürfen der Bestätigung in der nächsten Mitgliederversammlung 

2. Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch Gesetz oder 
Satzung der Mitgliederversammlung vorbehalten sind. Er hat insbesondere die Aufgabe, die Mit-
gliederversammlung vorzubereiten, einen jährlichen Wirtschaftsplan für das nächste Geschäftsjahr 
aufzustellen und einen Jahresbericht zu erstellen, Beschlüsse der Mitgliederversammlung auszu-
führen und über die Aufnahme von Mitgliedern zu beschließen. 

3. Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom stellver-
tretenden Vorsitzenden, einberufen werden. Zu den Sitzungen soll mit einer Frist von einer Woche 
eingeladen werden. In der Regel ist der Einladung eine Tagesordnung beigefügt. Der Vorstand ist 
beschlussfähig, wenn mindestens zwei seiner Mitglieder anwesend sind. Bei der Beschlussfassung 
entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; bei Stimmengleichheit entscheidet 
die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die des lebensältesten stellvertretenden Vor-
sitzenden. Im Übrigen gelten § 5 Abs. 4 und 5 entsprechend. 

 

§ 7 - Vorsitzende/r und Stellvertretende/r Vorsitzende/r des Vorstands 

1. Der Vorstand wählt aus seiner Mitte für die Dauer seiner eigenen Amtszeit den Vorsitzenden/die 
Vorsitzende sowie eine/n stellvertretende/n Vorsitzende/n. Der Vorstand kann sich eine Geschäfts-
ordnung geben. 

2. Bei Verhinderung des/der Vorsitzenden übernimmt der/die stellvertretende Vorsitzende die Funk-
tionen des/der Vorsitzenden. 

3. Der/die Vorsitzende bestellt nach Abstimmung mit dem Vorstand das geschäftsführende Vor-
standsmitglied. 

4. Bei temporärer Nichtbesetzung der Position des geschäftsführenden Vorstandsmitgliedes über-
nimmt der/die Vorsitzende kommissarisch die Funktionen und Aufgaben des geschäftsführenden 
Vorstandsmitgliedes. Die kommissarische Übernahme kann längstens für einen zusammenhängen-
den Zeitraum von 6 Monaten erfolgen. 

5. Der Verein wird nach außen vertreten durch den Vorsitzenden oder das geschäftsführende Vor-
standsmitglied, die jeweils einzelvertretungsberechtigt sind. 
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6. Der Vorsitzende und das geschäftsführende Vorstandsmitglied sind Vorstand im Sinne des § 26 
BGB. 

 

§ 8 - Das geschäftsführende Vorstandsmitglied 

1. In Abstimmung mit dem Vorsitzenden obliegt dem geschäftsführenden Vorstandsmitglied die Erle-
digung der laufenden Geschäfte. 

 

§ 9 - Beirat 

1. Der Vorstand kann zu seiner Beratung einen Beirat einberufen. Als Mitglieder dieses Beirats werden 
Persönlichkeiten berufen, die hinsichtlich der Aufgabenstellung des Vereins über besonderes Sach-
wissen verfügen oder auf andere Weise dem Standort Düsseldorf besonders verpflichtet sind. 

 

§ 10 - Auflösung des Vereins 

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen Mitgliederversamm-
lung beschlossen werden. Der Auflösungsbeschluss bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der er-
schienenen Mitglieder; ungültige Stimmen bleiben auch hier unberücksichtigt. 

2. Falls nichts anderes beschlossen wird, sind der Vorsitzende und das geschäftsführende Vorstands-
mitglied gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. 

3. Bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt 
das Vermögen der Körperschaft an das NRW-Forum Kultur und Wirtschaft e.V. Ehrenhof 2, 40479 
Düsseldorf, das es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

 

Düsseldorf, den 25. Juli 2009 

 

Gründungsmitglieder: 

 Brinkmann, Klaus (F.W. Brinkmann GmbH) 

 Dornscheidt, Werner (Messe Düsseldorf GmbH) 

 Firnrohr, Angelika (Gerry Weber AG) 

 Kronen, Philipp (Igedo Company GmbH & Co. KG) 

 Kruse, Wilfried (Landeshauptstadt Düsseldorf) 

 Küpper, Gisela (Düsseldorf Fashion House W 2005 / W 2007 Mode PM GmbH) 

 Wiethoff, Hans-J. (Fashion Square GmbH) 
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Beitragsordnung für den Verein „Fashion Net Düsseldorf“  
(im Folgenden „Verein“ genannt) 

 

Die Mitgliederversammlung hat in ihrer Sitzung vom 25. Juli 2009 die nachfolgende Beitragsordnung 
beschlossen. 

§ 1 - Grundlage 

1. Grundlage für die Regelungen dieser Beitragsordnung ist die Satzung des Vereins in der Fassung 
vom 25. Juli 2009, insbesondere § 3 der Satzung. 

2. Diese Beitragssatzung gilt für die Mitglieder und Gründungsmitglieder des Vereins für die Dauer 
der Mitgliedschaft im Verein. Die Mitglieder sind generell beitragsverpflichtet. 

3. Die Mitgliederversammlung hat in ihrer Sitzung vom 25. Juli 2009 die nachfolgende Beitragsord-
nung beschlossen. 

 

§ 2 - Höhe der Mitgliedsbeiträge 

1. Für ordentliche Mitglieder beträgt der Mitgliedsbeitrag € 120,00 im Geschäftsjahr.  

2. Ehrenmitglieder sind von der Pflicht zur Zahlung von Mitgliedsbeiträgen befreit. 

3. Der Beitrag für fördernde Mitglieder wird gemäß § 3 Abs. 2 der Vereinssatzung festgelegt. 

4. Der Mitgliedsbeitrag ist unabhängig vom Zeitpunkt des Eintritts in voller Höhe für das aktuelle Ge-
schäftsjahr zu leisten. 

5. Eine Aufnahmegebühr wird nicht erhoben. 

 

§ 3 - Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge 

1. Die Mitgliedsbeiträge sind zu Beginn des Geschäftsjahres, spätestens zum zehnten Tag nach dessen 
Beginn fällig. 

2. Ist ein Vereinsmitglied über mehr als 6 Monate im Zahlungsrückstand mit seinen Beiträgen, ruhen 
seine Rechte als Mitglied des Vereins. 

3. Es werden keine Bearbeitungs-, Mahn-, oder Verzugsgebühren erhoben. 

 

§ 4 - Zahlungsweise 

1. Die Mitgliedsbeiträge sind auf das Konto des Vereins zu zahlen. Die Bankverbindung wird den Mit-
gliedern auf dem üblichen Weg bekannt gemacht. 
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2. Den Mitgliedern wird die Möglichkeit gegeben, die Mitgliedsbeiträge durch Abbuchungsermächti-
gung im Lastschriftverfahren durch den Verein einziehen zu lassen. Die Ermächtigung kann durch 
das Mitglied jederzeit widerrufen werden. Es gelten die banküblichen Verfahrensregeln. 

3. Ist die Abbuchung des Vereinsbeitrags bei erteilter Ermächtigung zur Teilnahme am Lastschriftver-
fahren mangels Deckung des Kontos oder fehlerhafter Angaben der Bankverbindung, die durch das 
Mitglied zu verantworten sind, nicht möglich, sind dadurch entstehende zusätzliche Kosten vom 
Mitglied zu tragen. 

4. Bei Austritt aus dem Verein besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der gezahlten Beiträge. 

5. Den Mitgliedern wird eine Zahlungsbestätigung über die Höhe des im Jahr geleisteten Mitgliedsbei-
trages übermittelt. Zeichnungsberechtigt sind das geschäftsführende Vorstandsmitglied oder - in 
dessen Abwesenheit - andere Vorstandsmitglieder. 

 

§ 5 - Inkrafttreten 

1. Diese Beitragsordnung tritt mit Wirkung vom 25. Juli 2009 in Kraft. 

 

Düsseldorf, den 25. Juli 2009 


